
Tarifvereinbarung 

über Mehrarbeitsvergütung, Mehrarbeitszuschlag und Zeitzuschlag 

vom 05.02.1980 

 
 

1. Änderung: 18.11.2004  
 

 

Zwischen 

der Deutschen Welle, Anstalt des öffentlichen Rechts, vertreten durch den Intendanten 

einerseits 

  
und 

der Rundfunk-Fernseh-Film-Union,  vertreten durch ihren Vorstand 

und dem Deutschen Journalisten-Verband e.V.,  vertreten durch seinen Vorstand 

sowie der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, Landesverband Nordhrein-Westfalen 

andererseits 

  
wird gemäß Tarifziffer 518 des Manteltarifvertrages (MTV) vom 06.12.1979 die folgende 

Tarifvereinbarung 

  
geschlossen: 

 

1. Anspruch auf Mehrarbeitsvergütung, Mehrarbeitzuschlag und Zeitzuschlag (TZ 540 - 543 und 
550 - 553 MTV) haben Mitarbeiter, auf die der Manteltarifvertrag der Deutschen Welle vom 
06.12.1979 Anwendung findet und die den Vergütungsgrupen X - IV des Vergütungstarifes der 
Deutschen Welle in der Fassung vom 07.08.1979 angehören. Leistungen gemäß den Tarifziffern 
571.1 und 571.2 des Manteltarifvertrages1) finden erstmals im Kalenderjahr 1980 für die 
Kalenderjahre 1978 - 1979 statt. Schon geleistete Zahlungen werden hierbei angerechnet. 

2. Ausgenommen von der Regelung gemäß Ziffer 1 sind Arbeitnehmer, die nach Maßgabe der 
Tarifziffern 516.2 und 516.3 des genannten Manteltarifvertrages Anspruch auf eine den 
Vergütungsgruppen III - I entsprechende Zulage haben, für die Zeit, für welche die Zulage gezahlt 
wird. 



3. Arbeitnehmer der Vergütungsgruppe III und II des Vergütungstarifvertrages erhalten 
für Nachtarbeit in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr, welche im Kalenderjahr 120 Stunden 
übersteigt, einen Zuschlag von 25 v.H. von 9/10* der jeweiligen monatlichen Grundvergütung je 
Stunde, wobei Reisezeiten ausgenommen werden. Die Zahlung der Zulage wird fällig, wenn im 
Verlaufe des Kalenderjahres die Summe von 120 geleisteten Nachtdienststunden überschritten 
wird. Für im Laufe des Kalenderjahres eintretende Arbeitnehmer ermäßigt sich diese Summe für 
jeden an zwölf Kalendermonaten fehlenden vollen Kalendermonat um zehn Stunden.  

Leistungen gemäß Tarifziffer 571.1 und 571.2 MTV werden erstmals im Kalenderjahr 1981 für das 
Kalenderjahr 1980 erbracht. Bemessungsgrundlage sind ausschließlich die gemäß Ziffer 3 dieser 
Vereinbarung gezahlten Zulagen für Nachtarbeit. 

4. Die Regelung nach vorstehender Ziffer 3 gilt in sinngemäßer Anwendung der Ziffer 2 dieser 
Vereinbarung auch für Zeiten, für welche dem Arbeitnehmer eine den Vergütungsgruppen III oder 
II entsprechende Zulage gemäß den Tarifziffern 516.2 und 516.3 des Manteltarifvertrages gezahlt 
wird. 

5. Diese Vereinbarung tritt am 01.03.1980 in Kraft; zum gleichen Zeitpunkt entfällt die Fußnote 28 
zu Tarifziffer 518 des Manteltarifvertrages. 

Für das Kalenderjahr 1980 werden Zulagen gemäß Ziffer 3 dieser Vereinbarung für diejenigen 
Nachtdienststunden geleistet, welche in der Zeit seit Inkrafttreten dieser Tarifvereinbarung bis 
zum 31.12.1980 die Summe von 100 Stunden übersteigt. 

 

 

Walter Steigner                                                                    Ratajczak Schmölder 

Intendant                                                                             RFFU - Rundfunk-Fernseh-Film-Union 

 

Reuter Dr. Buchwald 

DJV - Deutscher Journalisten-Verband 
e.V. 

 

Günther Gromek 

DAG - Deutsche Angestellten-
Gewerkschaft 

 
 

 1) Entfallen durch 21. Änderung des MTV 

*Der Teiler 9/10 wurde zum 01.01.2005 aufgrund der Aufteilung des zusätzlichen 1 1/3-Gehaltes 
auf die Grundvergütung eingefügt. 


